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 Veröffentlicht am 29.11.2017

Norm

VersVG §12 Abs1

Rechtssatz

Die Kenntnisnahme des Anspruchs durch den Dritten kann schon dann als erfolgt gelten, wenn der Dritte die für eine

erfolgversprechende Anspruchsverfolgung notwendigen Voraussetzungen ohne nennenswerte Mühe in Erfahrung

hätte bringen können.

Entscheidungstexte

7 Ob 176/17h
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